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anmeldeformular - Messen

... vor Beginn der Messe fÃ¤llig und muss auf unserem Konto gutgeschrieben sein. .... Fall zu keiner VergÃ¼tung von Zinsen, Kosten und Ã¤hnlichem verpflichtet. 2. 
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Veranstalter: MesseHAL GmbH Mülheimerstraße 65 47058 Duisburg T: + 49 (0) 203 4518828 31 F: + 49 (0)2151 - 96 39 020 E: [email protected] I: www.messe-hal.de Veranstaltungsort: Messezentrum Bad Salzuflen Benzstraße 23, 32108 Bad Salzuflen



ANMELDEFORMULAR Bad Salzuflen 22. – 23. November 2016



Anmeldung Firmenname: ____________________________________________________________________________________________ Kontaktperson: Herr/Frau _________________________________________________________________________________ Firmenanschrift: ____________________________________ PLZ: _____________________ Ort: ________________________ Firmenname/für externe Kommunikation: __________________________________________________________________ Rechnungsname: _________________________________________________________________________________________ Rechnungsadresse: ________________________________PLZ: _____________________ Ort:__________________________ Telefon: __________________________ E-Mail: _________________________________________________________________ Ust-IdNr: __________________________________________________ Ich ermächtige die MesseHAL GmbH zum einmaligen Einzug des Rechnungsbetrages (Abbuchung erfolgt 30 Tage vor Beginn der Messe): Ja Nein IBAN-Nr.: _____________________________________________ BIC-Code: ________________________________________ Branchenbeschreibung (Produkt- und Leistungsprofil, max. 55 Zeichen): _____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ______



Gehen Sie die genannten Schritte durch und kreuzen Sie Zutreffendes bitte an:



Schritt 1: Wählen Sie Ihren Messestand: Messestand Messestand light



Messestand Pro



Messestand Highlight



Alle nachfolgenden Preise sind aktuelle Frühbucherpreise und gültig bis zum 30.06.16! Jetzt anmelden und 25% sparen! Beinhaltet



Frühbucherpreis







4m² (2m x 2m)



  



9m² (3m x 3m) 2 x Elevator Pitch Vorstellung in drei Xing Gruppen



999,00€



  



15m² (5m x 3m) 2 x Elevator Pitch Moderierte Expertenrunde am Stand + Einladungen Vorstellung des Unternehmens in fünf Xing Gruppen



1.999,00€







Wählen



599,00€



Sie wünschen eine andere Standgröße? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!



€ ________________



Schritt 2 – Wählen Sie Ihren Standtyp o o o o



A – Reihenstand (kein Aufpreis) B – Eckstand (Aufpreis 10% der Standmiete) C – Kopfstand (Aufpreis 12,5% der Standmiete) D – Inselstand (Aufpreis 15% der Standmiete)



€ ________________



Schritt 3 – Wählen Sie Ihre Standbauweise o o



Eigener Standbau (inklusive Teppichboden, Abfallpauschale und zwei Ausstellerausweisen) Standard-Stand (inklusive Standsystem mit Beleuchtung, Teppichboden, Frontleiste mit Firmenbezeichnung, Abfallpauschale und zwei Ausstellerausweisen)



Schritt 4 – Mitaussteller, für jeden Mitaussteller werden €500,00 berechnet Anzahl der Mitaussteller__________



€ ________________



Weiter auf Seite 2



Veranstalter: MesseHAL GmbH Mülheimerstraße 65 47058 Duisburg T: + 49 (0) 203 4518828 31 F: + 49 (0)2151 - 96 39 020 E: [email protected] I: www.messe-hal.de Veranstaltungsort: Messezentrum Bad Salzuflen Benzstraße 23, 32108 Bad Salzuflen



ANMELDEFORMULAR Bad Salzuflen 22. – 23. November 2016



Schritt 5: Wählen Sie unsere Exklusiv-Leistungen zum Netzwerken:



Leistung Kandidatenlaunch Elevator Pitch



Projekt-Pool



Beinhaltet       



 Recruiting Börse



 



  



Workshops







Prospekt & Visitenkartenbox Stehtisch 120 Sekunden Präsentation des eigenen Business auf der Bühne Prospekt & Visitenkartenbox im Bühnenbereich Platzierung auf der Projekt-Wand Prospekt & Visitenkartenbox Stehtisch Platzierung eines Roll-Up Banners Prospekt & Visitenkartenbox Plakatwand für Stellenangebote Platzierung eines Roll-Up Banners Workshopraum für 90 Minuten Auslegen von Teilnehmerlisten Der Vortrags wird allen Messebesuchern angeboten und beworben



Frühbucherpreis 100,00€ 100,00€



200,00€



300,00€



300,00€



Alle Leistungen unter Schritt 5 sind begrenzt verfügbar. Zudem ist es auch möglich diese Leistungen ohne einen Stand zu buchen.



Alle o.g. Preise sind aktuelle Frühbucherpreise und gültig bis zum 30.06.16! Jetzt anmelden und 25% sparen!



Wählen



€ ________________



Gesamtbetrag:



€ _______________



Haftung und Versicherung: Die Messegesellschaft schließt jede Haftung bei Beschädigungen, Diebstahl, usw. aus. Wir empfehlen Ihnen, eine entsprechende Versicherung abzuschließen, um Ihr Eigentum zu schützen. Zahlung: Der Rechnungsbetrag ist 30 Tage vor Beginn der Messe fällig und muss auf unserem Konto gutgeschrieben sein. Rücktritt/Kündigung: Ein Rücktritt kann ausschließlich schriftlich und per Einschreiben erfolgen. Eventuell anfallende Kosten sind abhängig vom Rücktrittstermin. (Siehe Paragraph 6 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Allgemeine Geschäftsbedingungen: Der Unterzeichnende erklärt sich mit den Inhalten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Evenementenhal Hardenberg B.V., wie bei der Handelskammer zu Zwolle unter der Nummer 05047375 hinterlegt und auf der Rückseite des Formulars aufgeführt, einverstanden.



Datum:___________________________ Unterschrift: ____________________________________________________ Alle genannten Beträge verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer



Kreissparkasse Nordhorn Rabobank MesseHAL GmbH



BIC: NOLADE21NOH BIC: RABONL2U USt.-Id.Nr.: DE302117140



IBAN: DE75 2675 0001 0151 3275 33 IBAN: NL58 RABO 0324 9111 81



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Evenementenhal Hardenberg B.V. Sitz und Verwaltung in Hardenberg (Übersetzung, bei Rechtsstreitigkeiten gilt das niederländische Original) Artikel I Geltungsbereiche der Geschäftsbedingungen Diese Bedingungen gelten für alle Angebote und alle Vereinbarungen der Evenementenhal Hardenberg B.V. mit Sitz in Hardenberg, im Folgenden Evenementenhal genannt. Die Angebote und Vereinbarungen betreffen von der oder in Zusammenarbeit mit der Evenementenhal organisierte Messen, Ausstellungen und/oder Veranstaltungen, die im Folgenden Veranstaltungen genannt werden. Anders lautende Vereinbarungen sind nur dann Teil der zwischen beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung, wenn und soweit beide Parteien dieses ausdrücklich schriftlich vereinbart haben. Wenn der Auftragnehmer - wie derjenige, der mit der Evenementenhal eine Vereinbarung trifft oder getroffen hat, bezeichnet wird kommentarlos ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung akzeptiert und beibehält, in dem auf diese Bedingungen verwiesen wird, gilt das als Zustimmung und Anwendung derselben. Die eventuelle Nichtanwendung einer Bestimmung (oder eines Teiles davon) dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Anwendbarkeit der übrigen Bestimmungen unverletzt. Artikel II Angebote/Preise 1. Alle Angebote, Preislisten etc. der Evenementenhal sind unverbindlich, es sei denn, die von ihr zu verrichtenden Leistungen sind in einer vollständigen Umschreibung mit oder ohne Zeichnung oder mehreren Zeichnungen festgelegt. Die zuletzt genannten Umschreibung(en)/Zeichnung(en) müssen gleichzeitig mit den erstgenannten Dokumenten aufgesetzt und an diese geheftet sein. Nur dann wird die Umschreibung/Zeichnung für beide Parteien bindend. 2. Alle Angebote sind unverbindlich, es sei denn, sie beinhalten einen Termin zur Annahme. Wenn ein Angebot ein unverbindliches Angebot enthält, und dieses vom Auftragnehmer angenommen wird, hat die Evenementenhal das Recht, dieses Angebot binnen zwei Tage nach Eingang der Annahme zu widerrufen. 3. a. Wenn zwischen dem Vereinbarungsdatum und dem Auslieferungsdatum der Preis der zur Verfügung gestellten Sachen/gebrauchten Materialien steigt und/oder von Seiten der Behörden und/oder von Fachorganisationen Änderungen der Löhne, Arbeitsbedingungen oder sozialen Bestimmungen vorgenommen werden, hat die Evenementenhal das Recht, diese Erhöhungen an den Auftraggeber weiterzugeben. Sollte zwischen oben genannten Daten eine neue Preisliste von der Evenementenhal und/oder Zulieferern herausgegeben werden und in Kraft treten, dann hat die Evenementenhal das Recht, die darin genannten Preise dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen, bzw. die Bestimmungen des vorherigen Satzes umzusetzen. b. Falls der Auftraggeber eine natürliche Person ist, die nicht in Ausübung eines Berufes oder eines Betriebes handelt, können Preiserhöhungen 3 Monate nach ihrem Inkrafttreten im oben angegebenen Sinne weitergegeben/in Rechnung gestellt werden. Bei kurzfristigeren Preiserhöhungen hat der Auftraggeber das Recht, von der Vereinbarung zurückzutreten. Artikel III Verpflichtungen der Parteien 1. Datum und Ort der Veranstaltungen: 1.1. Die Evenementenhal behält sich jederzeit das Recht vor, aufgrund besonderer Umstände, die festgesetzten Daten, Zeiten und Orte der Veranstaltung zu ändern und/oder die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. 1.2. In keinem dieser Fälle kann der Auftraggeber, gleichgültig in welchem Stadium der Teilnahme, ein Recht auf Vergütung von Schaden jeglicher Form oder jeglicher Ursache geltend machen. 1.3. Eine Änderung der Daten, Zeiten oder des Ortes gibt dem Auftraggeber nicht das Recht, die Einschreibung ganz oder teilweise zu annullieren. 1.4. Falls die Evenementenhal beschließt, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen, werden alle Einschreibungen und bereits gemachte Zusagen ungültig. Eine Rückerstattung von bereits bezahlter Standmiete wird binnen 30 Tagen nach dieser Entscheidung vorgenommen. Die Evenementenhal ist in einem derartigen Fall zu keiner Vergütung von Zinsen, Kosten und ähnlichem verpflichtet. 2. Annahme des Auftraggebers als Teilnehmer 2.1. Für die Einschreibung zur Teilnahme an einer Veranstaltung ist vom Auftraggeber, ein von der Evenementenhal zur Verfügung gestelltes Formular, in zweifacher Ausfertigung auszufüllen und zu unterschreiben. 2.2. Die Evenementenhal behält sich das Recht vor, einen Antrag auf Teilnahme abzuweisen, falls die Interessen von einem oder mehreren Teilnehmer/n und/oder von der Evenementenhal und/oder der Veranstaltung als solcher, dieses erforderlich machen. Die Beurteilung solcher Fälle obliegt der Evenementenhal. 2.3 Standfläche wird nur für die gesamte Veranstaltungsdauer vermietet. Unter Standfläche ist die Anzahl der reinen Quadratmeter, die dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, zu verstehen. 3. Art der Teilnahme 3.1. An den Veranstaltungen können sowohl natürliche als auch Rechtspersonen, denen von der Evenementenhal die Teilnahme ermöglicht wird, teilnehmen. 3.2. Es dürfen nur die Artikel geführt werden, die in der Teilnahmevereinbarung deklariert sind. Die Evenementenhal ist berechtigt, Artikel, die dieser Forderung nicht entsprechen, auf Kosten des betreffenden Auftraggebers entfernen zu lassen. Falls von der Evenementenhal nicht anders schriftlich bestimmt, dürfen weder Ramschwaren noch Nachbauten ausgestellt/angeboten werden. 3.3. Die Evenementenhal verteilt die zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche auf die Teilnehmer/Auftraggeber. Die Evenementenhal behält sich das Recht vor, die Einteilung aus organisatorischen Gründen jederzeit zu ändern. 3.4 Ohne vorherige Zustimmung der Evenementenhal ist es nicht erlaubt, Getränke und Speisen gleich welcher Art (von Dritten) zum Verzehr vor Ort und/oder Verkauf, Reklame und/oder Kundenwerbung zu bringen (bringen zu lassen), außer in Form von Geschmacksproben. 3.5. Es ist dem Auftraggeber nicht erlaubt, Aktivitäten zu entwickeln, die nach Meinung der Evenementenhal der Veranstaltung, an der der Auftraggeber teilnimmt, schaden. 3.6. Es ist dem Auftraggeber nicht erlaubt, störende Musik zu Gehör zu bringen und/oder störende Lichtbilder zu zeigen. Diese werden nach dem Ermessen der Evenementenhal beurteilt. 3.7. Ohne Zustimmung der Evenementenhal ist es dem Auftraggeber nicht erlaubt, während der Veranstaltung Lotterien und/oder Preisfragen zu organisieren. 3.8. Der Auftraggeber kann keine Exklusivrechte hinsichtlich der von ihm auszustellenden Güter geltend zu machen, es sei denn, die Exklusivität wurde von der Evenementenhal schriftlich bestätigt. 4. Maße der vermieteten Stellfläche 4.1. Tiefe und Breite der gemieteten Grundfläche werden von der Evenementenhal angegeben. Der Standbau, einschließlich der Wände, muss innerhalb dieser Abmessungen bleiben. 4.2. Standbau und Einrichtungen dürfen eine Höhe von 2,75 m nicht überragen. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Evenementenhal möglich. Falls nötig kann die Evenementenhal eine Standänderung des Auftraggebers anordnen. Die Nichterfüllung derartiger Anweisungen führt zu den in Art. IV beschriebenen Folgen. 4.3. Für die Montage von Decken und anderen Abdeckungen ist das vorherige Einverständnis der Evenementenhal einzuholen. Es ist darauf zu achten, dass die Decken genau mit den Decken der angrenzenden Stände abschließen. 5. Einrichtung des Standes 5.1. Der Auftraggeber erhält während einer vor Beginn der Veranstaltung liegenden Periode, die von der Evenementenhal bestimmt wird, die Gelegenheit, die von ihm gemietete Stellfläche einzurichten. 5.2. Die Evenementenhal bestimmt, wann die Anlieferung und die Einrichtungsarbeiten spätestens beendet sein müssen. 5.3. Während der Veranstaltung darf sich kein Verpackungs- oder Transportmaterial an für das Publikum zugänglichen Orten befinden. 5.4. Verwendete Materialien müssen den Brandvorschriften entsprechen. Falls brennbare Materialien wie Kammertuch, Jute, etc. benutzt werden, müssen diese feuerabweisend imprägniert sein. Alle Wände und Decken müssen gemäß den Anforderungen der Evenementenhal verarbeitet sein. 5.5.Falls Materialien in der Standdekoration verwendet werden, die Feuchtigkeit anziehen/halten, wie z.B. Erde oder Sand, ist der Fußboden vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ausreichend zu schützen. 5.6 Es ist nicht erlaubt an oder auf den Gebäuden der Evenementenhal gleich auf welche Art und Weise, wed er außen noch innen, Material gleich welcher Art anzubringen oder anbringen zu lassen. 6. Technische Ausstattung der Stände 6.1. Innerhalb der angemieteten Flächen können Arbeiten zum Anlegen von An- und Abfuhrleitungen von Elektrizität, Wasser und Telefon vorgenommen werden. 6.2. Die Arbeiten sind auf Rechnung des Auftraggebers von anerkannten Installateuren entsprechend den Vorschriften der Versorgungsbetriebe auszuführen. 6.3. Die Evenementenhal übernimmt für die Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser gegenüber dem Auftraggeber keine Haftung. 6.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorschriften der Versorgungsbetriebe bezüglich des Gebrauchs von Elektrizität, Gas und Wasser zu beachten. Die Missachtung dieser Vorschriften hat ein Abschalten der Versorgung zur Folge, ohne Anspruch auf Schadensersatz des Auftraggebers. 6.5. Anschlusskästen, Abflüsse und Kabelschienen zur Elektrizitätsversorgung sowie Wasseranschlüsse und Kräne zur Wasserversorgung müssen jederzeit zugänglich sein. Dasselbe gilt auch für Feuerwehrschläuche, Brandlöscheinrichtungen und Türen. Diese müssen außerdem vom Laufweg aus deutlich sichtbar sein. Der Auftraggeber ist jederzeit verpflichtet, Vorschriften oder Anweisungen der örtlichen Feuerwehr umgehend zu befolgen und auszuführen. 7. Nutzung der Stellfläche 7.1 Der Auftraggeber ist während der gesamten Veranstaltungsdauer, zu den offiziellen Öffnungszeiten dazu verpflichtet, seine Stellfläche mit einem ausreichenden Assortiment von Artikeln und Personal besetzt zu halten und auf adäquate Weise, passend zum Charakter der Veranstaltung einzurichten. Die Einhaltung oder Nichteinhaltung dieser Anforderungen liegt im Ermessen der Evenementenhal. Falls der Auftraggeber diesen Bedingungen nicht entspricht, behält sich die Evenementenhal das Recht vor, die Einrichtungsmaterialien des Auftraggaebers zu entfernen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall die Kosten, die der Evenementenhal für die Neueinrichtung der Stellfläche entstehen, zu tragen. 7.2. Der Direktor, das Personal oder Bevollmächtigte der Evenementenhal haben jederzeit Zugang zu der vom Auftraggeber angemieteten Stellfläche. 7.3. Ausstellungsgüter sind so auszustellen, dass die freie Sicht durch den Ausstellungsraum und auf umliegende Stände nicht behindert wird. Dieses obliegt der Beurteilung der Evenementenhal. Während der Öffnungszeiten dürfen Ausstellungsgüter nicht bedeckt werden. Die Evenementenhal hat das Recht, vorhandene Abdeckungen zu entfernen, ohne vom Auftraggeber in Haftung genommen zu werden. 7.4. Es ist dem Auftraggeber ausdrücklich untersagt, die von ihm gemietete Stellfläche ganz oder teilweise an Dritte unterzuvermieten oder diese ganz oder teilweise Dritten zum Gebrauch zur Verfügung zu stellen. 7.5. Es ist dem Auftraggeber untersagt, Maschinen, Apparate und/oder Produkte auszustellen, für die der Fabrikant oder anerkannte Importeur keine Zustimmung gegeben hat. Falls von einem Fabrikant oder anerkannten Importeur doch Ansprüche geltend gemacht werden, hat der Auftraggeber die Evenementenhal davor zu schützen. 8. Abbau des Standes 8.1. Der Auftraggeber hat die Stellfläche nach Abbau in demselben Zustand zu hinterlassen, wie sie ihm von der Evenementenhal zur Verfügung gestellt wurde. Eventuelle von der Evenementenhal festgestellten Beschädigungen oder Verunreinigungen werden von der Evenementenhal beseitigt und die damit verbundenen Kosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 8.2. Mit dem Abbau, dem Hin- und Hertransport von Verpackungsmaterial und anderen Hilfsmitteln und dem Einpacken von Gütern, darf erst nach Schließung der Messe begonnen werden, allerdings nicht bevor alle von der Evenementenhal zur Abräumung getroffenen Maßnahmen erbracht worden sind.



8.3. Falls die Stellfläche nicht zeitig geräumt worden ist, hat die Evenementenhal das Recht: a) die noch vorhandenen Materialien, Güter oder Verpackungen auf Kosten und Risiko des Auftraggebers zu entfernen oder zu lagern; b) die Stellfläche auf Rechnung und Risiko des Auftraggebers wieder in den Zustand zu versetzen, in dem diese dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde. 8.4. Die Evenementenhal hat das Recht, Materialien und Güter, deren Besitzer der Evenementenhal nicht bekannt ist und die nach Ablauf eines Monats nach dem Ende der Veranstaltung noch nicht von ihrem Eigentümer abgeholt worden sind, nach eigenem Ermessen zu vernichten oder zu verkaufen. 9. Katalog 9.1. Falls ein offizieller Katalog herausgegeben wird, hat der Auftraggeber das Recht, darin als Teilnehmer aufgeführt zu sein. Der Katalog wird nach den Angaben, die von dem Auftraggeber auf dem Anmeldeformular gemacht worden sind, zusammengestellt. 9.2. Die Evenementenhal bestimmt, wie die Angaben redigiert werden, und behält sich zugleich das Recht vor, falls nötig die Angaben des Auftraggebers zu kürzen. 9.3. Die Evenementenhal ist nicht haftbar für eventuelle Unrichtigkeiten, Fehler oder Auslassungen, die im Katalog vorkommen können. Sie haftet auch nicht gegenüber Dritten für die Aufnahme von unkorrekten Angaben des Auftraggebers. 10. Teilnehmerkarten und Karten für Geschäftspartner: 10.1. Der Auftraggeber erhält für sich selbst und für sein festes Personal kostenlose Teilnehmerkarten, die nicht übertragbar und auf Namen ausgestellt sind. Diese Karten sind strickt persönlich und gelten als Legitimation und Eintrittskarte zur Veranstaltung, sowohl während der Zei t, in der die Veranstaltung für das Publikum geöffnet ist, als auch während der Zeit, die für den Auf- und Abbau der Stände zur Verfügung gestellt wird. 10.2. Die Anzahl der kostenlosen Teilnehmerkarten ist von der Größe der gemieteten Standfläche abhängig mit einem Minimum von 2 und einem Maximum von 10 Karten. Diese Karten werden nur einmal ausgegeben und bei Verlust, Diebstahl oder ähnlichem nicht ersetzt. Zusätzliche Teilnehmerkarten können bei der Evenementenhal zu einem von ihr zu bestimmenden Preis angefordert werden. 10.3. Die Evenementenhal ist jederzeit berechtigt, ohne weitere Angabe von Gründen, Personal des Auftraggebers den Zugang zum Gelände und zu den Gebäuden zu verweigern. Artikel IV Zahlungsbedingungen 1. Die Zahlung der zur Verfügung gestellten Standfläche hat den Zahlungsbedingungen, wie sie auf der Teilnahmevereinbarung aufgeführt sind, zu entsprechen. Falls die Teilnahmevereinbarung innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung zustande kommt, müssen die gesamte Standmiete und die übrigen bis dahin entstandenen Kosten bezahlt sein, bevor mit dem Aufbau des Stands begonnen wird. 2. Der Auftraggeber ist für alle in Zusammenhang mit seiner Teilnahme bei der Evenementenhal ausstehenden Kosten haftbar, gleich ob diese Kosten von ihm selbst oder von Dritten, die im Namen des Auftraggebers handeln, verursacht wurden. 3. Bei nicht termingerechter Bezahlung von Beträgen, die der Evenementenhal zustehen, werden die gesetzlichen Zinsen gem. Art. 6:119/120 BW (Bürgerliches Gesetzbuch der Niederlande) ab dem Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrages in Rechnung gestellt. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit gerichtlichen und außergerichtlichen Inkasso- und/oder Pfändungsmaßnahmen entstehen, werden zu Lasten des Auftraggebers angerechnet. Letzterer ist in derartigen Angelegenheiten mindestens den Inkassotarif der ‘Nederlandse Orde van Advocaten’, wie er zur Zeit des Versäumnisses gilt, schuldig. Außergerichtliche Inkassokosten werden im Voraus auf 15% des vom Auftraggebers säumigen Betrages plus Inflation zuzüglich Zinsen festgelegt. 4. Die Evenementenhal kann wahlweise in den oben geschilderten Situationen oder unter gleichen Umständen ohne nähere Inverzugsetzung oder richterliche Einmischung von der Vereinbarung ganz oder teilweise entbunden werden, möglicherweise kombiniert mit einer Forderung nach Schadensersatz. 5. Falls der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nachkommt, ist die Evenementenhal befugt, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber aufzuschieben, bis die Zahlung erfolgt ist oder solide Sicherheiten dafür vorliegen. Gleiches gilt für den Moment des Versäumnisses, wenn die Evenementenhal begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers hegt. In diesen Fällen behält sich die Evenementenhal das Recht vor, die Stellfläche ohne nähere Mitteilung oder Verpflichtung zur Vermeidung von Schaden ihrerseits, an Dritte zu vermieten und/oder dem Auftraggeber eine andere Stellfläche zuzuweisen. 6. Vom Auftraggeber vorgenommene Zahlungen decken immer zuerst die ausstehenden Zinsen und Kosten und dann die einzufordernden Rechnungen, die am längsten ausstehen. Artikel V Nichterfüllung, Konkurs, gesetzlicher Zahlungsaufschub 1. Falls der Auftraggeber aufgrund besonderer Umstände, die außerhalb seiner Schuld und seines Risikos liegen, nicht in der Lage ist, von der Stellfläche Gebrauch zu machen, kann die Evenementenhal auf Anfrage des Auftraggebers die Teilnahmevereinbarung außer Kraft setzen. In diesem Fall hat der Auftraggeber 20% der gesamten Standkosten sowie die in Zusammenhang mit der Teilnahme von ihm veranlassten Kosten, die der Evenementenhal entstanden sind, zu tragen. 2. Falls der Auftraggeber zu einem Zeitpunkt nach Zustandekommen der Teilnahmevereinbarung in Konkurs geht oder einen gesetzlichen Zahlungsaufschub beantragt, wird die Teilnahmevereinbarung durch das Eintreten eines der aufgeführten Ereignisse hinfällig und der Auftraggeber ist gehalten, den ganzen Betrag der übereingekommenen Standmiete sowie alle für ihn gemachten Kosten unverzüglich zu begleichen. Dennoch bleibt das Recht der Evenementenhal, die Kosten, Schäden und Interessen einzufordern, unberührt. Artikel VI Annullierung/Kündigung 1. Der Auftraggeber nimmt Abstand von allen Rechten auf Auflösung der Vereinbarung gem. Art. 6:265 u.f. BW. Eine Kündigung ist nur dann möglich, wenn Schadensersatz gezahlt wird, laut der Paragraphen 2 und 3 dieses Artikels. 2. Bei Kündigung von mindestens drei Monaten vor Anfang der Veranstaltung muss der Auftraggeber einen Schadensersatz in Höhe von 25% der Mietsumme leisten. Bei Kündigung von mindestens zwei Monaten vor Anfang der Veranstaltung beträgt der Schadensersatz 50% der Mietsumme. Bei einer Kündigung von einem Monat vor Anfang der Veranstaltung beträgt der Schadensersatz 75% der Mietsumme. Bei Kündigung von mindestens 14 Tagen vor der Veranstaltung beträgt der Schadensersatz 85% der Mietsumme. Bei Kündigung von weniger als sieben Tagen vor der Veranstaltung beträgt der Schadensersatz 100% der Mietsumme. 3. Die durch die Evenementenhal im Rahmen der Vermietung entstandenen Kosten (z.B. zusätzliche Einrichtungsaufwendungen) müssen neben den Schadensersatzkosten durch den Auftraggeber zu 100% erstattet werden. Artikel VII Haftung 1. Die Evenementenhal ist nicht haftbar für Schäden, wie auch immer bezeichnet die direkt oder indirekt dem Auftraggeber, dessen Personal oder dessen Besucher zugestoßen sind - Betriebsschäden und Schäden durch Diebstahl, Zerstörung oder anderer Herkunft eingeschlossen -, falls diese Schäden von Dritten verursacht wurden. 2. Der Auftraggeber schützt die Evenementenhal gegen jegliche Ansprüche Dritter aufgrund von Schäden, wie auch immer bezeichnet, die vom Auftraggeber selbst, dessen Personal oder Besucher verursacht wurden. Artikel VIII Versicherung 1. Der Auftraggeber verpflichtet sich gegenüber der Evenementenhal, auf eigene Rechnung eine Versicherung abzuschließen, die in weiten Feldern Deckung bietet gegen Schäden, wie sie bei Bränden, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Regen, Schnee und Schmelzwasser, Wasser, welches aus unvorhergesehen Installationen und darauf aufgebauten weiteren Installationen und daran angeschlossenen Geräten austritt, Ausstoß von Rauch und Ruß, Einbruch, Diebstahl und Vandalismus, auftreten. Weiterhin ist der Auftraggeber verpflichtet, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko eine Versicherung gegen gesetzliche Ansprüche abzuschließen. 2. Der Deckungsbetrag der erweiterten Schadensversicherung muss mindestens dem Wert des gesamten versicherten Gutes, bestehend aus den Sachwerten und eventuellen Diensten des entsprechenden Auftraggebers entsprechen. Der Auftraggeber muss eine gesetzliche Haftpflichtversicherung von mindestens 1.250.000,- Euro haben. Die Versicherung muss spätestens zur Anlieferung und zum Beginn der Einrichtung abgeschlossen sein und kann nach der völligen Enträumung der gemieteten Stellfläche und nach Abtransport aller Güter vom Gelände der Evenementenhal enden. 3. Die Evenementenhal ist jederzeit befugt, Einsicht in die Versicherungspolicen des Auftraggebers zu verlangen. Artikel IX Nichterfüllung/zurechenbare Versäumnisse 1. Wenn die Evenementenhal Verpflichtungen, die ihr Kraft der Vereinbarungen, die mit dem Auftraggeber geschlossen wurden, nicht nachkommt, kann aufgrund nicht zurechenbarer Versäumnisse auf ihrer Seite und/oder auf Seiten der mit der Ausführung der Vereinbarung betrauten Dritten/Zulieferer, ist die Evenementenhal berechtigt, die zwischen den Parteien geschlossene Vereinbarung aufzulösen, oder die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber für eine von ihr zu bestimmende redliche Zeit aufzuschieben ohne eine Schadensvergütung entrichten zu müssen. Sollte die oben geschilderte Situation eintreten, wenn die Vereinbarung schon zum Teil ausgeführt ist, ist der Auftraggeber gehalten, seine Verpflichtungen gegenüber der Evenementenhal bis zu diesem Moment zu erfüllen. 2. Unter Umständen, bei denen von nicht zurechenbarer Nichterfüllung die Rede ist, sind zu verstehen: Krieg, Aufruhr, Mobilisierung, in- oder ausländische Unruhen, staatliche Maßnahmen, Streik und Aussperrung von Arbeitnehmern oder die Wahrscheinlichkeit solcher oder ähnlicher Umstände; Störungen der Wechselkurse nach Abschluss der Vereinbarung, Betriebsstörungen durch Brand, Unfall, Störungen in der Energieversorgung oder andere Vorfälle und Naturereignisse, unabhängig davon, ob die nicht oder nicht fristgerechte Pflichterfüllung seitens der Evenementenhal, deren Zulieferer oder Dritter, die durch sie für die Ausführung des Vertrages beauftragt sind, stattfindet. Artikel X Anzuwendendes Recht 1. Für die zwischen der Evenementenhal und dem Auftraggeber geschlossene Vereinbarung gilt ausschließlich das niederländische Recht. Aus der Vereinbarung entstehende Rechtsstreitigkeiten werden ebenfalls nach niederländischem Recht beigelegt. 2. Der Gerichtsstand für eventuelle Rechtsstreitigkeiten ist Almelo, soweit dringende Gesetzesvorschriften nichts anderes vorschreiben. Dennoch bleibt der Evenementenhal das Recht vorbehalten, ein Gerichtsverfahren anzustrengen bei dem zuständigen Gericht in dem Wohnort, in dem der Auftraggeber wohnhaft ist oder seinen Firmensitz hat. Artikel XI Schlußbestimmungen 1. Die Evenementenhal sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie regelt und begrenzt falls nötig den Zugang für das Publikum und legt die Eintrittspreise fest. 2. Der Auftraggeber und dessen Personal/Bevollmächtigte sind gehalten, sich korrekt, ruhig und nicht anstoßend zu benehmen, entsprechend den im Namen der Evenementenhal herausgegebenen Bestimmungen und Anweisungen. 3. Die Evenementenhal behält sich das Recht vor, jedem ohne Angabe von Gründen, den Zugang zum Gelände und dem Gebäude, in dem die Veranstaltung abgehalten wird, zu verweigern. 4. In allen Fällen, die in den vorliegenden Bedingungen nicht vorgesehen sind, entscheidet die Geschäftsleitung der Evenementenhal.



























Empfehlen Sie Dokumente
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anmeldeformular - Messen 

Recruiting Börse. ✓ Prospekt & Visitenkartenbox .... Während der Öffnungszeiten dürfen Ausstellungsgüter nicht bedeckt werden. Die Evenementenhal hat das ...
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Anmeldeformular Anmeldeformular 

bar bezahlt am ______. Bankverbindung: Bank Burgenland (BLZ 51000) Kontonummer: 90214167500. â€žUnion Skiclub Oberwart (USCO)â€�. Bankverbindung:.
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Messen 

Messen. Meine Aufgaben: Auswahl & Anmeldung. Messekonzeption. Ablaufsplanung und Briefing des Teams. Stand- und Teamleitung. Kundenbetreuung.
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ANMELDEFORMULAR 

DIE TEILNAHME AN DEN KURSEN, SEMINAREN & DIE NUTZUNG DES HORSE TRAIL-PARCOUR FINDET MIT DEM. EIGENEM PFERD STATT.
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Anmeldeformular 

(Team vs Team - 2 - 4 Personen pro Team). Dark Game (Alle vs Alle - Alle Westen sind dunkel). Teilnehmer: Nr. Name. Team Nr. 1 - 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Anmeldeformular 

Spende. €. Datum, Unterschrift Ich willige ein, dass die von mir gemachten Angaben .... Familien mit Kindern bis 11 Jahren stehen spezielle Familienschulen zur ...
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Anmeldeformular Anmeldeformular 

bar bezahlt am ______. Bankverbindung: Bank Burgenland (BLZ 51000) Kontonummer: 90214167500. â€žUnion Skiclub Oberwart (USCO)â€�. Bankverbindung:.
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Berg messen 

07.07.2016 - GÃ¤ste- und. Kurseelsorge. Sommer. 2016. Gott ein StÃ¼ck nÃ¤her. Katholische. Berg messen. Page 2. G Ã¤ ste. - u n d K u rse e lso rg e. W e ststra.
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Anmeldeformular - Saatmann 

10 % Nachlass auf die TeilnahmegebÃ¼hr. Mehr-Personen-Rabatt: Wenn sich zwei oder mehr Personen aus einem. Krankenhaus innerhalb von fÃ¼nf Werktagen.
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anmeldeformular erwachsenenunterricht 

E-Mail: Lektion zu 40 Minuten wÃ¶chentl. 14-tgl. Lektion zu 30 Minuten wÃ¶chentl. ... eigenen und Ã¶ffentlichen Print- oder Onlinemedien ohne Namensangabe der ...
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Neukunden-Anmeldeformular 

Name: Datum: (in Druckbuchstaben). Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Kundenkonto freigeschaltet wurde. Nur fÃ¼r interne Zwecke. Account Number:.
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Anmeldeformular Seminar 

24.03.2017 - Ãœber 13 Jahre Erfahrung als Konzeptioner und Texter in fÃ¼hrenden. Werbeagenturen der Grey-Gruppe und BBDO tÃ¤tig. Zuletzt als. Creative Director. - SelbststÃ¤ndiger Brand Consultant und Creative Director. - Inhaber der Werbeagentur CYA
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Neukunden-Anmeldeformular 

unserer eigenen Bank, jedoch keine fremden BankgebÃ¼hren. Zahlungen kÃ¶nnen erfolgen an: Commerzbank KÃ¶ln | Karolingerring 11-15 | 50678 KÃ¶ln.
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Anmeldeformular 

Bitte Ã¼berweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung auf das unten angegebene Konto. Betreff: Kurs, sowie Kursdatum und Name ...
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Anmeldeformular - Familylab 

Briefadresse. f a m i l y l a b . de. Tel 09962 2035110. Mathias Voelchert GmbH. Fax 09962 2035113. Oberbucha 4. eMail [email protected]. 94336 Windberg www.familylab.de. Anmeldeformular fÃ¼r das 23. familylab-SeminarleiterInnentraining in NIEDERWINK
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Anmeldeformular - Ofaj 

01.04.2013 - Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Motivation fÃ¼r die Teilnahme an dieser Fortbildung: Haben Sie bereits Austauscherfahrung und eine oder ...
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Anmeldeformular Innovationsmanagement 

Kontaktadresse. Bewerbungsbogen bitte einsenden an: Strascheg Institute for Innovation, Trans - formation and Entrepreneurship (SITE). RheingaustraÃŸe 1.
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Anmeldeformular Merger Integration Management 

Unterschrift des AGs bestÃ¤tigen). PersÃ¶nliche Angaben eintragen und ausdrucken. Unterlagen per Post oder per E-Mail an [email protected] senden.
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Scherwat Veranstaltungen: Anmeldeformular 

Teilnehmende Firma: Telefonnummer (fÃ¼r RÃ¼ckfragen):. E-Mail Adresse: Teilnehmer: 1. Vorname: Nachname: 2. Vorname: Nachname: 3. Vorname: Nachname: ...
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Anmeldeformular Nordi Club 

Eltern: Kind: Vorname: Vorname: Name : Name: Strasse: Geb.Datum: PLZ,Ort: Muttersprache: Land: Heimatort: Email: NationalitÃ¤t: Tel./mobil: Adresse Urlaubsquartier: Haus/Str./Ort: Tel. AllgÃ¤u-Walser-Card ______. Bei Abholung des Kindes durch eine an
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Pacific Dreams - Musikgesellschaft Messen 

Treuhand & Unternehmensberatung. Profitieren Sie von der perfekten Kombination aus Erfahrung, Innovation und Know-how. HÃ¤lg & Co. AG Heizung, LÃ¼ftung ...










 


[image: alt]





Auslands messen Wer hilft? 

Das Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der. Bundesverband der Deutschen Industrie und der.
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Kindergarten Anmeldeformular - Webnode.at 

03.08.2015 - Kindergarten. Anmeldeformular. OÃ– Hilfswerk GmbH. DametzstraÃŸe 6. 4010 Linz. 0732/775111-0. 0732/775111-200 [email protected].
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SUMMER SCHOOL 14 ANMELDEFORMULAR 

Wir bestÃ¤tigen Ihre Anmeldung nach Erhalt dieses Formulars nach MaÃŸgabe der vorhandenen PlÃ¤tze. Durch Ihre anschlieÃŸende Einzahlung des Unkosten-.
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